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Grundsotz

Erteilung der Bewilligung

Voroussetzungen f ür die
Erteilung der Bewilligung

Bewilligung

V orrecht orfsonsössiger
Gesuchsfe/ler

l. Allgemeines

Arf. I
Diese Verordnung regelt nur die Benützung der
Schulonloge Ersigen ousserholb der Schulzeit.

l¡. Bewilligung

Atl.2
Die Bewilligung zur Benützung der Schulonloge Ersigen
ousserholb der Schulzeil wird vom Schulhouswort in
Zusommenorbeit mit der Boukommission erteilt.

Art.3
Bewilligungen werden ouf Gesuch hin erteilt. Die
Bewilligung wird nur erteilt, wenn der Turnunterricht
der Schule durch die Benülzer in keiner Weise
beeinlröchtigt wird. Ausnohmen können unter
Festsetzung besonderer Bedingungen von der
Boukommission bewilligt werden.

Art. 4
Bewilligungsgesuche zur Benützung der Anloge sind
dem Schulhouswort einzureichen und müssen
entholten:

- Nome und Adresse des Gesuchstellers
- Zweck der Benützung
- Douer und Zeit der Benützung

BeiVereinen:
- Nqme und Adresse des verontwortlichen

Übungsleiters und die ungeföhre Zohl der
Teilnehmer

Die Gesuchsteller onerkennen die Verbindlichkeit
dieser Benützu ngsverordnu n g.

Gesuche ortsonsössiger Vereine und Personen hoben
den Vorrong.
Regelmössige Benülzer hoben gegenüber onderen
Bewerbern ebenfolls Vorrecht.
Als ortsonsössig gelten diejenigen Vereine, die in
ihrem Nomen die Ortsbezeichnung Ersigen
führen.

Art. 5
1. Die Bewilligung konn für einzelne Veronstoltungen

oder für eine bestimmte Douer erteilt werden.
2. Douerbewilligungen werden in der Regel für ein

gonzes Kolenderjohr erteilt. Ohne Kündigung bis
31. Moi löufT die Bewilligung für ein weiteres
Kolenderjohr.

Douer der Bewilligung
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Aufhebung der
Bewilligung

A. Allgemeines
Turnhollenonloge

Meldung und Verfügung

Gebühr

Die Bewilligung erlischt:
l. Durch Rückzug

Die Kommission konn jedezeit eine erteilte
Bewilligung zurückziehen, wenn sich der Zweck der
Benützung geöndert hot oder wenn gegen die
Bestimmungen dieser Verordnung verstossen wird.

2. Durch Vezicht
Ein Vezicht ouf die Benützung ist dem Schulhous-
wort zum Vorous milzuteilen. Erfolgt 30 Toge vor
dem reservierlen Termin keine Abmeldung, werden
die gesomten Gebühren verrechnet. Über
Ausnohmen enischeidet die Boukommission.

3. Durch Auflösung
Die Auflösung des Vereins ist der Kommission
rechtzeitig und schriftlich mitzuteilen.

lll. Housordnungbelreffend

Art. ó

Bei Abendbenützungen wöhrend der Woche wird die
Türe zu den Gorderoben und der Turnholle ì0 Minuten
vor Übungsbeginn durch den Schulhouswort oder
dessen Stellvertreier geöffnet. Bei Jugendorgoniso-
tionen wird die Türe erst geöffnet, wenn deren
verontwortlicher Leiter onwesend ist.

Aû,7
Die Vereine hoben die verontwortlichen Leiter dem
Schulhouswort schriftlich zu melden. Die Benützer der
Turnholle hoben ollen Anordnungen des Houswortes
oder denjenigen seines VerTreters Folge zu leisten.
Gegen willkürliche Verfügungen können die Benützer
schriftlich Beschwerde on die Boukommission
einreichen. Noch Anhörung des Schulhouswortes
entscheidet die Kommission endgültig. Der Entscheid
wird dem Beschwerdeführer und dem Schulhouswort
eröffnet.

Für die Benützung sömtlicher Röume und Anlogen
durch Dritte ist eine Gebühr zu entrichten. Dieser
Benützungsgebührentorif wird im Anhong I dieser
Verordnung festgesetzt. Änderungen beschliesst der
Gemeinderot.
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Sch/üsse/

Zusötzliche
Sch/üsse/obgobe

Pflichten

Sorgfolfspfltcht

Art.8
Alle Vereine, welche die Gorderoben/Duschen in der
Schulonloge Ersigen om Abend ols letzte und öfters om
Wochenende benützen, erholten einen Schlüssel zum
Eingong bei den Gorderoben und zum Turnhollenein-
gong.

Art.8o
Bei Douerbewilligungen konn der Mieier zusötzlich
einen Schlüssel beziehen, durch die Abgobe einer
Depotgebühr von Fr. 50.00 on den Schulhouswort.
Schlüsselverluste sind dem Schulhouswort umgehend
zu melden. Die Ersotzkosten von Fr. 250.00 werden den
Verontwortlichen in Rechnung gestellt.

lV. Benützung

Art.9
Die Verontwortung für die ordnungsgemösse
Orgonisotion und Durchführung der Anlösse trögt der
Bewilligungsinhober. Er hot dofür zu sorgen, doss der
Schulbetrieb in keiner Weise beeintröchtigt wird. Die
Benützer hoben sich on die Housordnung zu holten
sowie den Anordnungen des Schulhouswortes Folge zu
leisten.

Geböude, Geröte, lnstollotionen und Spielplotz sind mit
oller Sorgfolt zu behondeln.

Die Vereine sind ebenfolls dofür veronTwortlich, doss die
Eingongstüre bei den Gorderoben sowie bei deren
Benützung die Turnholle jeweils donn obgeschlossen
wird, wenn on Wochentogobenden die Röumlichkeiten
durch keinen weiieren Verein mehr benützT werden.
Die Gorderoben und Gönge sind in einem geordneten
Zustond zu hinterlossen. ln den Gorderoben und
Göngen sind keine Schmuizreste von Aussenonlogen
vorhonden.

Für die Benülzung der Sporlonloge gelten grundsötzlich
folgende Bestimmungen:
o) Die Mieter sind dofür verontwortlich, doss die

Anlogen und Geröte mit der notwendigen Sorgfolt
benützt werden.

b) Dos Benützen und dos Betreten der Röumlichkeiten
sind nur mit souberen und geeigneten Sportschuhen
gestottet. Dos Trogen von Speziolschuhen (mil Stollen
oder Zopfen), Schuhen mit obförbenden Sohlen so-
wie solche die Böden beschödigen, sind verboten.
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Gesuche

c) Schuhe dürfen nicht in den Duschen gereinigt
werden.

d) Mognesio dorf in den Hollen nicht offen
herumliegen, sondern ist in einem soliden Behölter
gesondert oufzubewohren. Mit Mognesio behoftete
Geröte sind zu reinigen.

e) Es besteht ein generelles Hoftmittelverbot.

f) Hollengeröte dürfen nicht ous den Hollen entfernT
werden. Ausnohmen erteili der Schulhouswort. Nicht
rollbore Geröte sind beim Tronsport zu trogen.

g) Vor dem Verlossen sind die benützten Röume grob
zu reinigen. (Keine Gegenstönde liegen lossenl)

h) Vor dem Verlossen der Röume sind die Lichter zu
löschen.

Sollten noch der Benützung trolzdem ollföllige
Schmutzreste von Aussenonlogen vorhonden sein,
werden die entsprechenden Reinigungsorbeiten dem
Verein in Rechnung gesiellT.

Art. 10
Trotz der Abgobe von Schlüsseln hoben die Vereine die
Gesuche für die periodischen Benützungen von
Gorderoben/Duschen und der Turnholle gemöss
Artikel 3 dieser Verordnung zum gegebenen Zeitpunkt
dem Schulhouswort zu Honden der Schulkommission
einzureichen.

Vereine, die sich on Meisterschofts- oder Cupspielen
beteiligen, hoben dem Schulhouswort zu Beginn jeder
Wettspielsoison einen Spielplon vozulegen. Ausserholb
der Meisterschoft stottfindende Wettspiele sind dem
Schulhouswort frühzeitig, jedoch mindestens 3 Toge vor
deren Beginn bekonntzugeben. Bei Verschiebungen ist

der Schulhouswort rechtzeitig zu informieren.
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B. BenützungszeÍfen

Schöden

Verluste

Ordnung

Art. l1
Die Benützung der Turnholle sowie des Hortplotzes und
des Rosenplotzes ousserholb des Schulbetriebes ist
höchstens bis um 21 .3O Uhr gestotiet.

Zur jöhrlichen Houptreinigung wöhrend der Sommer-
ferien bleibt die Holle im Normolfoll vier Wochen
geschlossen. Die jöhrlichen Zwischenreinigungen
werden jeweils frühzeitig bekonntgegeben. Bei diesen
Reinigungen bleibt die Turnholle wöhrend einer Woche
geschlossen.

Die Duschonlogen und Gorderoben müssen bis um
22.OO Uhr verlossen werden. Spötestens um 22.15 Uhr
dürfen in der Schulhousumgebung keine lmmissionen
von Turnhollen- und/oder Gorderobenbenützern/innen
mehr vorkommen.

Der Schulhouswort meldet den Bewilligungsinhobern die
möglichen Benützungszeiten.

Bei Turnhollenbenützungen wöhrend dem Wochenende
werden die Öffnungs- und Schliessungsregelungen dem
Verein durch den Schulhouswort mittels Vereinborung
miigeteilt.

Die Benützer der Anlogen hoben noch Schluss der
Veronstoltungen dos Schuloreol ruhig zu verlossen.

Art,12
l. Jede Beschödigung ist unvezüglich dem Schul-

houswort zu melden. Für den Schoden ist der Ver-
ursocher hoftbor. Konn dieser nicht ermittelÌ wer-
den, so hoftet der Verein, dem der Verursocher
ongehört.

2. Für Schöden ous eigenem Verschulden hoften die
Bewilligungsinhober.

3. Die Gemeinde übernimmt keine Hoftung für
Vereinsgeröie und -moteriol.

Wer Moteriol verliert oder nicht mehr zurückbringt, hoftet
für den Verlust und für die Folgen

Art. 13
ln sömilichen Röumen und dem Spielplotz hoben die
Benüizer für Ordnung und Reinlichkeit zu sorgen.

ln und um die gesomte Sportonloge herrscht
grundsötzlich Rouchverbot.

Rouchverbot
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Hoftung

Versicherung

Reporoturo uftröge

Schluss- und
Ü berg o ngsbesfimm ungen

lnkrofttreten

Arl. 14
Vereine, welche die Turnholle ouch om Somstog und
Sonntog oder wöhrend den Ferien benützen wollen,
hoben von Follzu Foll ein schriflliches Gesuch on den
Schulhouswort zu Honden der Boukommission zu richten.
Deren Entscheid ist endgültig. Mossgebend dozu ist
ouch der Artikel I I dieser Ordnung.

o) Die Gemeinde Ersigen lehnt ousdrücklich jede
Hoftpflicht bei Unföllen, Sochschöden und
Diebstöhlen ob, die Benützern und Zuschouern
erwochsen könnten.

b) Die Benützung der Sportonlogen und der
Einrichtungen erfolgt in jedem Foll ouf eigene
Gefohr.

c) Solidorisch mit den Benützern hoften Vereine und
Orgonisotionen für olle von ihren Mitgliedern,
Veronstoltungsteilnehmern oder Zuschouern
verursochten Schöden im Rohmen der gesetzlichen
H oftpf lichtbestimmungen, wobei die benützten
Anlogen und Einrichtungen ols Mietsoche
bezeichnet werden.

Jedem Verein und Veronstolter wird desholb der
Abschluss einer Hoftpflichtversicheru ng empfohlen.
Vereinseigenes Moteriol ist ouf Kosten des Eigentümers
mindestens gegen Feuer zu versichern.

Art. 15
Reporoturouftröge dürfen nur von den zustöndigen
lnslonzen erteilt werden

Art. 16
Gegen olle Entscheide der Bewilligungsinstonz konn
innert l0 Togen noch Mitteilung schriftlich und
begründet Einsproche beim Gemeinderot erhoben
werden. Gegen Entscheide des Gemeinderotes konn
Verwoltu n gsbeschwerde beim Regieru ngsstottholtero mt
Emmentol geführt werden.

Art.17
Diese Benützungsverordnung tritt mit dem Anhong I om
l. Jonuor 2013 in Kroft. Sie ersetzf insbesondere dos
Reglement über die Benützung der Schulonloge Ersigen
vom 4. iuli2000.

Soweif dieses Reglement f ür dte Bezeichnung von
Personen und Personengruppen nur díe mönnliche Form
verwendet, sind dorunter ouch die Frouen zu versfehen.
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Die Benützungsverordnung inklusive Anhong I der Schulonloge Ersigen wurde on der
Sitzung des Gemeinderotes Ersigen vom27. August 2012beroten und genehmigt.

Die geringfügige Änderung wurde on der Sitzung vom 23. Juni 2014 genehmigt.

GEMEINDERAT ERSIGEN

VNthL
Simon Werthmüller
Prösident

Thomos Bolsiger
Sekretör
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Anhong I

Benülzungsgebührenlorif der Schulonloge Ersigen

1.0 Singsool Benülzung
1.'l Singsool

Pouscholo nsotz"2

2.0 Turnhollen Benützung
2. ì Benützung für Troining bis I ó-jöhrig
2.2Turnholle mit Gorderobe ohne Dusche

Pouscholonsotz*2 (lx pro Woche)
2.3 Turnholle mit Gorderobe und Dusche

Pouschlonsolz*2 (1x pro Woche)

3.0 Gorderobe und Dusche (Preise pro Monnschott)
3.1 Benützung für Troining bis ló-jöhrig
3.2 Troining Erwochsene ob ló-jöhrig
3.3 Meisterschofisspiele Erwoc hsene
3.4 Meisterschoftsspiele Junioren

4.0 Spezioltorife für Sporlvereine (Preise pro Monnschott)
4. I SCE Erwochsene (inkl. Meisterschoftsbetrieb)
4.2 Juniorlnnen (bis ló-jöhrig) Troining

J u niorl n nen Meisterschoftsbetrieb

Fr. 10.00 pro Lektion *l

Fr. I 50.00 pro Johr

grotis

Fr. 20.00 pro Lekfion xl

Fr. 250.00 pro Jqhr

Fr. 25.00 pro Leklion *l

Fr. 350.00 pro Johr

grotis

Fr. 10.00 pro Lektion *1

Ff. 30.00 pro Lektion *l

Fr. I0.00 pro Lektion *l

Fr. ó50.00 pro Johr

groiis
Fr. 200.00 pro Johr

5.0 Vereinsveronsloltungen mil Erwerbszwecken Orlsonsössige / pro Tog
5.1 Singsool lTog Fr. 100.00-400.00
5.2 Turnholle lTog Fr. 250.00 - 500.00

(Aufwond Fr.75.00/h Houswort)

ó.0 Sonstige Veronslollungen mil Enverbszwecken Auswörtige / pro Tog

ó.1 Singsool pro Tog Fr. 250.00 - 500.00

ó.2 Turnholle pro Tog Fr. 400.00 - I '500.00
(Aufwond Fr.75.00/h Houswort)

7.0 Schule und Werkröume ousserholb des Schulbelriebes
Orfsonsössige pro Abend/pro Anloss (ohne Moteriol- und
Werkzeugbenützung) Fr.30.00 / pro Anloss

Die Benützungsgebühr des Moteriols und der Werkzeuge wird von Foll zu Foll

ongesetzt.

Abrechnung
Der Schulhouswort führt den Benützungsropport und liefert die Doten der
Finonzverwoltung Ersigen zur Verrechnung ob.

*l Lektion > 90 Minulen

*2 Pouscholonsötze gelten für die Vereine sowie bei über 30 Lektionen im Johr
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